
Teilqualifikation der Bauwirtschaft:  „TQ 4 – Baufachwerker/-in im Tiefbau mit Spezialisierung Spezialtiefbauarbeiten“ im 
Beruf: Spezialtiefbauer/-in 
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  

Einsatzgebiete  
Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  

Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 88  Nr. 1 
§ 88  Nr. 2 
§ 88  Nr. 3 
§ 88  Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
- Prüfen, Lagern und Auswählen von Bau- und Bauhilfsstoffen 
- Durchführen von Messungen 
 

§ 88 Nr. 5 
§ 88 Nr. 6 
§ 88 Nr. 7 
§ 88 Nr. 8 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich 
Spezialtiefbauarbeiten 
durchführen 
 

Bearbeiten von Metallen und Kunststoffen 
- Rohr- und Schlauchverbindungen, insbesondere mittels Schraub-, Schweiß und Klebtechnik, 

herstellen 
- Werkstücke herstellen  
 
Bedienen und Instandhalten von Geräten, Anlagen und Maschinen 
- Grund- und Anbaugeräte sowie Werkzeuge für den Bohreinsatz aufbauen und bedienen 
- Maschinen und Geräte sowie Werkzeuge und Zubehör für Rüttel-, Ramm- und Vibriertechniken 

einrichten und bedienen 
- Injektionskomponenten, insbesondere Hochdruckpumpen, Mischer, Förder- und 

Bevorratungsanlagen zu Injektionseinheiten zusammenbauen und bedienen 
- Meß-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen installieren, überprüfen und bedienen, Meßergebnisse 

auswerten 
- hydraulische, pneumatische und elektrische Steuerungs- und Antriebssysteme sowie 

Verbrennungsmotoren bedienen und warten 
- Störungen und Fehler an Maschinen, Geräten und Anlagen feststellen, eingrenzen und bewerten, 

Reparatur veranlassen 
- Trag-, Anschlag- und Lastaufnahmemittel kontrollieren, reinigen und warten  
 
Herstellen von Bohrungen 
- Bohrungen nach vorgegebenen Verfahren vorbereiten und durchführen, insbesondere für die 

Herstellung von Pfählen sowie den Einbau von Trägern und Ankern 
- Großbohrungen für Pfähle einschließlich Bohrschablonen herstellen 
- Kleinbohrungen, insbesondere für Injektionslanzen, herstellen 
- Bohrlöcher für geophysikalische Untersuchungen und Bohrlochtest vorbereiten 
- Bohrarbeiten in kontaminierten Böden unter Verwendung persönlicher Schutzausrüstung und 

Beachtung der Sicherheitsregeln durchführen 
- Bohrlöcher verfüllen 

 

§ 88 Nr. 9 
 
 
 
 
§ 88 Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 88 Nr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

LF 14 
LF 15 teilweise 
LF 19 
LF 20 teilweise 

 
12 



4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

16 

        


